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MEMO „Ostarbeiter“ (zivile Zwangsarbeitskräfte aus der UdSSR) in Varel 1942 bis 1945

Das rasche Scheitern des geplanten „Blitzkrieges“ an der Ostfront hatte in Deutschland seit dem
Spätherbst 1941 wieder zu vermehrten Einberufungen deutscher Arbeiter geführt, ohne dass für die
Betriebe entsprechender Ersatz gestellt werden konnte. 
Durch Anweisungen im Oktober / November 1941 war der bis dahin nur in begrenztem Umfang
angelaufene  Arbeitseinsatz  sowjetischer  Kriegsgefangener  in  größerem  Maßstab  möglich
geworden. 
Die desaströsen Lebensbedingungen für sowjetische Kriegsgefangene in deutschem Gewahrsam -
mit hohen Todesraten unter den Gefangenen - hatten jedoch zur Folge, dass nur ein vergleichsweise
geringer Teil der sowjetischen Kriegsgefangenen überhaupt zum Arbeitseinsatz kam.

So blieb für die Reichsführung als Ersatz nur der Weg, auch den massenhaften Einsatz ziviler Ar-
beitskräfte aus der UdSSR vorzubereiten. 
Es  zeichnete  sich  ab,  dass  der  bisher  aus  sicherheitspolizeilichen  und  „volkstumspolitischen“
Gründen  als  unerwünscht  angesehene  Einsatz  ziviler  Arbeitskräfte  aus  der  Sowjetunion
unabweisbar schien. 
Das Reichssicherheitshauptamt erhielt den Auftrag, die durch den zivilen „Russeneinsatz“ drohende
angebliche Verschärfung der sicherheitspolizeilichen Lage durch entsprechende Anordnungen und
Erlasse zu berücksichtigen.

Abb.: Abtransport von Zwangsarbeitskräften in Kiew (Ukraine) nach Deutschland, 1942.

Die deutsche Arbeitseinsatzverwaltung in den besetzten Gebieten der UdSSR griff auf die Erfahrun-
gen in Polen zurück. Zunächst gab es umfangreiche Werbekampagnen, deren Versprechungen bei
manchen Bewohnern auch auf fruchtbaren Boden fielen. 
Die Enttäuschung über das, was sie in Deutschland vorfanden, war bei den meisten dieser ersten
„freiwilligen“ Ostarbeitern dann jedoch groß und die Meldungen entsprachen bald ganz und gar
nicht mehr den Erwartungen der deutschen Besatzungsbehörden. 
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Diese ersetzten noch im Laufe des Jahres 1942 die „Freiwilligkeit“ mehr und mehr durch Maßnah-
men, die sie intern unverhohlen selbst als „Sklavenjagden“ bezeichneten: 
Menschenjagd  auf  offener  Straße,  Anzünden  ganzer  Dörfer,  Androhung  des  Entzugs  von
Lebensmittelkarten und Einstellung von Unterstützungszahlungen bei „Arbeitsverweigerung“. 

Darüber hinaus wurden 1943 angesichts des anhaltenden Arbeitskräftemangels und den zunehmend
geringeren Rekrutierungserfolgen auch vermehrt Ostarbeiterfamilien mit Kindern unter 14 Jahren
zunächst in der Landwirtschaft und dann gleichfalls in der Industrie eingesetzt.

Gleichzeitig  wurde  propagandistisch  weiter  für  das  „Arbeitsparadies  Deutschland“  geworben.
Dieses System aus Versprechungen, sozialem Druck und brutalem Terror erwies sich auch in den
besetzten Gebieten der Sowjetunion als sehr wirkungsvoll.

Abb.: Abtransport von Zwangsarbeitskräften in Kowel (Ukraine) nach Deutschland, Mai 1942.
Bundesarchiv, Bild 183-r70662.
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Chronik des „Ostarbeiter-Einsatzes“

Januar 1942:
„Ostarbeitersteuer“

Nach  der  bereits  in  Vorbereitung  des  „Ostarbeiter“-Einsatzes  im  Januar  1942  erlassenen
„Ostarbeitersteuer“  hatten  Arbeitgeber  den  gleichen  Lohn  zu  zahlen  wie  bei  den  deutschen
Beschäftigten. Nach Abzug der Steuern sollte den sowjetischen ZivilarbeiterInnen allerdings nicht
mehr als 50 Reichsmark im Monat verbleiben. Da zusätzlich noch die Kosten für Verpflegung und
Unterkunft heruntergerechnet wurden, blieb kaum etwas übrig. 

Februar 1942: 
„Ostarbeiter-Erlasse“ 

Die grundlegenden Bestimmungen über den Einsatz der Ostarbeiter kamen am 20. Februar 1942
heraus und lehnten sich stark an die Regelungen in den „Polen-Erlassen“ an. 

Die Vorschriften bestanden aus mehreren Teilen: 

„Allgemeine  Bestimmungen“,  ein vorwiegend technische Fragen berührender  Runderlass an die
höheren Verwaltungsstellen sowie ein Runderlass an die Staatspolizei(leit)stellen.
Die „Allgemeinen Bestimmungen“ hatten die weiteste Verbreitung und waren als Behandlungsvor-
schriften für Behörden und Betriebsführer gedacht. Grundlage war dabei die Feststellung, dass die
sowjetischen Arbeitskräfte  „jahrzehntelang unter bolschewistischer Herrschaft gelebt haben und
systematisch  zu  Feinden  des  nationalsozialistischen  Deutschland  und  der  europäischen  Kultur
erzogen worden sind“. 
Die formell durch Anwerbe-Kommissionen des Reichsarbeitsministeriums anzuwerbenden sowjeti-
schen  Arbeitskräfte  sollten  ärztlich  und  sicherheitspolizeilich  überprüft  und  in  geschlossenen
Transporten nach Deutschland gebracht werden.
Dort  mussten sie möglichst  abgesondert  von deutschen und anderen ausländischen Arbeitern  in
Kolonnen,  lediglich  auf  dem Lande  auch einzeln  eingesetzt  und in  isolierten,  mit  Stacheldraht
umzäunten Barackenlagern untergebracht werden. 
Wenn deutsche Arbeiter mit ihnen zusammen arbeiteten, wurde vorgeschrieben,  „den deutschen
Arbeiter in seiner Stellung so hervorzuheben, dass er trotz seiner Mitarbeit als Vorgesetzter und
Aufsichtsperson in Erscheinung tritt und bei ihm ein Solidaritätsgefühl mit diesen Arbeitskräften
möglichst nicht entstehen kann“. Deutsche Arbeiter – als „Werkschutz“ gekennzeichnet – sollten
neben dem Lagerpersonal auch die Überwachung übernehmen. 

Alle sowjetischen Arbeiter*innen – mit Ausnahme der Bewohner der Baltenländer Estland, Lettland
und Litauen – waren mit dem „OST“-Abzeichen zu kennzeichnen, für die baltischen Arbeiter galten
etwas weniger scharfe Bestimmungen. Das Abzeichen bestand aus einem Rechteck, das auf blauem
Grund mit weißer Schrift das Wort „OST“ zeigte.1 Auch wurde ihnen ein „Merkblatt“ in deutscher,
russischer und ukrainischer Sprache übergeben, in dem in einigen „Verhaltensmaßregeln“ deutlich
wurde, was sie von ihren neuen „Arbeitgebern“ zu erwarten hatten.

1 Dies entsprach der schon seit 1940 praktizierten Kennzeichnung der Zwangsarbeitskräfte aus Polen mit einem „P“
und dem seit September 1941 eingeführten „Judenstern“ (Davidstern) für die noch in Deutschland verbliebenen Juden.
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Abb.: Abzeichen „OST“ und Merkblatt mit „Verhaltensmaßregeln“, das allen „Ostarbeitern“ 
nach der Ankunft auszuhändigen war. Sammlung Frerichs.

Es bedarf schon genauerer Kenntnisse der zeitgenössischen Verwaltungsgeographie, um den Be-
griff „Ostarbeiter“ zu verstehen. Im Gesetzestext heißt es dazu: 
„Ostarbeiter sind diejenigen Arbeitskräfte nichtdeutscher Volkszugehörigkeit,  die im Reichskom-
missariat Ukraine, im Generalkommissariat Weißruthenien oder in Gebieten, die östlich an diese
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Gebiete und an die früheren Freistaaten Lettland und Estland angrenzen, erfasst und nach der Be-
setzung durch die deutsche Wehrmacht in das Deutsche Reich einschließlich des Protektorats Böh-
men und Mähren gebracht und hier eingesetzt werden.“2 
Keine „Ostarbeiter“ waren demnach die Einwohner der baltischen Länder, des Bezirks Bialystok,
der seit August 1941 zur Provinz Ostpreußen gehörte, und die Einwohner des Generalgouverne-
ments. Sowjetische Kriegsgefangene und vor dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion aus die-
sem Gebiet emigrierte Personen zählten ebenfalls nicht dazu. 
Diese Bezeichnung hatte also nichts mit der Staatsangehörigkeit zu tun, sondern stellte eine rassi-
sche Kategorie dar, um Menschen aus einem bestimmten Gebiet zu kennzeichnen und besonders
schlechten  Arbeitsbedingungen  zu  unterwerfen.  Als  „Russe“  galt,  wer  bei  Kriegsbeginn  in  der
Sowjetunion gelebt hatte, außerdem die Bewohner der Distrikte Galizien und Bialystok, also auch
Ukrainer.

März/April 1942: 
Eintreffen der ersten sowjetischen Zwangsarbeitskräfte in Varel

Im März 1942 trafen die ersten Züge mit zwangsverpflichteten Ostarbeitern in Varel ein. 
Am 12./13. und 24./24. März wurden zehn Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 15 und 31
Jahren auf Arbeitsstellen bei Landwirten in der Gemeinde Varel-Land gebracht. Die Arbeitskräfte
stammten alle aus der Ukraine, u.a. aus Tarnopol und Shitomir. 
Ihre Arbeitsstellen waren in den Ortsteilen Dangast (bei Wilhelm Hillen, Ernst Klostermann, Hin-
rich Klöver, Fritz Lüers und Heinrich Papen), Moorhausen (Wilhelm Mülschen, Carl und Johann
Onken), in Jethausen (Adolf Irps und Heinrich Lüken), Neuenwege (Diedrich Dierks) sowie Spohle
(Hinrich Schnörwangen). 
Am  9./10.  April  1942  (31  Ostarbeiter)  und  30.  April  (fünf  Ostarbeiter)  folgten  weitere  36
Arbeitskräfte beiderlei Geschlechts für Arbeitsstellen in der Gemeinde Varel-Land: Zwölf  mussten
in Dangast, je acht in Moorhausen und Rallenbüschen, zwei in Dangastermoor und sowie je eine
Person in Rosenberg, Hohenberge und Jeringhave arbeiten.

April 1942:
„Lockerungen“ einiger Vorschriften (Wegfall des Stacheldrahtes um die Wohnlager)

In den ersten Monaten wurde den deutschen Planern der offenkundige Widerspruch immer deutli-
cher: Einerseits die Verelendung der Ostarbeiter in ihren mit Stacheldraht umzäunten Barackenlag-
ern, andererseits das Ziel des kriegswirtschaftlich effizienten Arbeitseinsatzes. 
Die Debatten zwischen den für die Rüstung zuständigen Stellen, die an einer möglichst hohen Ar-
beitsmotivation und Effektivität der Zwangsarbeitskräfte interessiert waren, und dem Reichssicher-
heitshauptamt,  das einen strikten sicherheitspolizeilichen Kurs vertrat,  gingen im Frühjahr 1942
weiter. 
Am 9. April 1942 musste das RSHA schließlich unter dem Druck der Rüstungsseite, die wiederum
Hitler für sich gewinnen konnte, nachgeben und einige Lockerungen zugestehen: 
Wegfall der Stacheldrahtumzäunung, Ausgehstunden in geschlossenen Trupps unter Führung eines
Deutschen, mehr Verpflegung und bessere Entlohnung. 
Auch der individuelle Einsatz an der Maschine wurde gestattet. 

2  Reichsgesetzblatt von 1942, zitiert bei Mark Spoerer: 
Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Stuttgart/München 2001,  S. 94.
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Doch im sicherheitspolizeilichen Gegenzug wurde als Ausgleich das Prinzip festgesetzt: 
„härteste  Bestrafung  aller  Widersetzlichkeiten“,  nach  dem  Grundsatz:  „Wenn  schon
Ausgeherlaubnis und Einzeleinsatz, dann doch wenigstens brutale Ahndung von Regelverstößen“.

Polizeiliche Maßnahmen gegen „Ostarbeiter“ in Varel, Frühjahr 1942:

Zu einem nicht genau datierten Zeitpunkt erfolgte in Wilhelmshaven die Verhaftung der seit dem 10. April 1942 als
Zwangsarbeiterin bei Friedrich Wesper in Varel-Neudorf gemeldeten Ukrainerin  Suka Samoljuk, ledig, katholisch,
geboren 1924. Weitere Angaben sind in der Meldekarte nicht vorhanden.3

Mai 1942: 

Unter  dem  Datum Mai  1942  vermerkt  die  Ausländerkartei  Varel  insgesamt  47  „Zuzüge“  von
Ostarbeitern und Ostarbeiterinnen, von denen etwa die Hälfte am 17. Mai 1942 auf dem Vareler
Bahnhof  eintraf  und  für  16  Personen  als  Wohnort  das  „Lager  Neuenwege“  (Motorenwerk)
registriert wurde. Die übrigen Zwangsverpflichteten waren als Landarbeiter auf Arbeitsstellen in der
Gemeinde Varel-Land eingesetzt.

Juni 1942:

Im Juni 1942 trafen in Varel ausschließlich weibliche sowjetische Zwangsarbeitskräfte ein. 
Die  17  in  der  Ausländerkartei  aufgeführten  Frauen  wurden  zum  überwiegenden  Teil  auf
Arbeitsstellen in der Gemeinde Varel-Land verteilt, vier davon erstmals auch unter Adressen in der
Stadtgemeinde  registriert:  Eine  „Sprechstundenassistentin“  musste  bei  August  von  Minden  im
Moorhausener Weg 49 arbeiten, die übrigen drei bei Johannes Wilken, Am Hafen 7, bei Otto Strahl
in der Hafenstraße 16 sowie in der Hafenstraße 53 (Name des „Arbeitgebers“ nicht genannt).

Juli 1942: 
Erste sowjetische Zwangsarbeiter für Maschinenfabrik Heinen und Firma Jan Meyer

Der  Juli  1942  war  der  Monat  mit  der  zweithöchsten  Zahl  von  Neuzugängen  sowjetischer
Zwangsarbeitskräfte während des Krieges. 
Insgesamt 61 Personen sind in der Ausländerkartei registriert,  davon 26 in der Gemeinde Varel-
Land und 35 in der Stadtgemeinde. 
Ihre  Arbeitsstellen  waren  u.a.  erstmals  die  Maschinenfabrik  Heinen  in  der  Achternstraße  (26
Personen) sowie die Firma Jan Meyer, Am Hafen 37 (neun Personen). 
Die Arbeitskräfte bei Heinen kamen zumeist aus dem Kreis Kiew in der Ukraine.

August/ September 1942: 
Erste sowjetische Zwangsarbeiter für das Motorenwerk Varel-Neuenwege

Einen Monat  später  wurden 90 Arbeitskräfte  aus  der  Sowjetunion nach Varel  transportiert,  der
höchste Zugang innerhalb eines Monats während des Krieges. Davon mussten 81 in der Gemeinde
Varel-Land arbeiten. 

3 Ausländerkartei Varel, ID 2904 VL (Stadtarchiv Varel).
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Allein  54  Zwangsarbeitskräfte  erhielt  am  27.  August  das  Motorenwerk  Varel-Neuenwege  zu
gewiesen. Als Herkunftsorte vieler dieser Arbeitskräfte beim Motorenwerk ist das Poltawa-Gebiet /
Krementschug vermerkt.
Die übrigen neun Personen aus diesem Transport waren im Gebiet der Stadtgemeinde eingesetzt,
davon sieben bei der Weberei Tameling und Stöve in der Bahnhofstraße 18.
Weitere 20 sowjetische Zwangsarbeitskräfte für das Motorenwerk folgten am 5. und 11. September
1942. Die meisten stammten diesmal von der Krim (Sewastopol, Simferopol).

August 1942:
„Arbeitsleistung“ durch mangelnde Ernährung unzureichend

Die  Radikalität  der  Repression  und  Diskriminierung  von  sowjetischen  Zwangsarbeitskräften
übertraf noch die gängige Praxis gegenüber den Polen und Polinnen. 
Die Rationen für die „Ostarbeiter“ waren so gering, daß sie in vielen Fällen schon einige Wochen
nach ihrer Ankunft völlig unterernährt und arbeitsunfähig waren und sich der „Russeneinsatz“ für
viele Unternehmen als unwirtschaftlich erwies. 
So berichtete beispielsweise das Landesarbeitsamt Niedersachsen Anfang August 1942, daß sich
die Fälle  summierten,  „in denen die  Arbeitsleistung der  Ostarbeiter  infolge  der  Ernährungslage
zurückgeht“.4

Abb.: „Jeversches Wochenblatt“, 19. August 1942.

4 Bericht  des  Landesarbeitsamts  Niedersachsen  vom  7.8.1942:  Die  Entwicklung  des  Arbeitseinsatzes  im
Landesarbeitsamt Niedersachsen im Monat Juli 1942. Staatsarchiv Bremen, Best. 9, S 9-17, 11.
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September 1942: 
Erlass über die „Hereinholung von Ostarbeiterinnen“ als hauswirtschaftliche Hilfskräfte

Im  September  1942  wurde  beschlossen,  eine  halbe  Millionen  „hauswirtschaftlicher
Ostarbeiterinnen“ nach Deutschland zu holen. 
Die  Hintergründe  für  diese  Entscheidung  waren  vielfältig:  Innerhalb  des  Regimes  sah  man
angesichts des stetigen Zuflusses an sowjetischen Arbeitskräften nun auch die Möglichkeit, nicht
nur die Kriegswirtschaft zu stützen, sondern durch „sozialpolitische Maßnahmen“ die Belastung der
deutschen Bevölkerung und insbesondere der Frauen zu verringern. 
Hitler selbst hatte angeregt, deutsche Mädchen statt im Rahmen des so genannten Pflichtjahres in
deutsche  Haushalte  besser  in  den  weiblichen  Reichsarbeitsdienst  zu  schicken  und  stattdessen
Ostarbeiterinnen als Hausgehilfinnen zu beschäftigen. 
„Rassische Einwände“ hatte Hitler in diesem Falle kurzerhand mit dem Argument über Bord ge-
worfen, da sich nach seiner Meinung in der Ukraine so viele blonde und blauäugige Menschen be-
fänden, bei denen es sich um „bäuerliche Nachkommen sesshaft gebliebener germanischer Stämme
handeln könne“. 
Die hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen sollten daher „bei Bewährung eingedeutscht“, in kinder-
reiche Familien auch in den Städten gebracht und wie die deutsche Zivilbevölkerung ernährt wer-
den. 
Ein weiterer Hintergrund für die Entscheidung soll offenbar auch gewesen sein, dass sich zahlreiche
Wehrmachtsangehörige  selbstständig  aus  dem  Osten  ein  russisches  Haushaltsmädchen  „mit-
gebracht“ hatten, ein Zustand, der nun nachträglich legalisiert werden konnte.

Der  Generalbevollmächtigte  für  den Arbeitseinsatz,  Sauckel,  veröffentlichte  am  10.  September
1942 den Erlass über die „Hereinholung von Ostarbeiterinnen“. 
Dem Erlass beigefügt war ein „Merkblatt für Hausfrauen über die Beschäftigung hauswirtschaftli-
cher Ostarbeiterinnen in städtischen und ländlichen Haushaltungen“. 
Die NSDAP-Reichskanzlei gab mit Rundverfügung vom 12. September 1942 den Dienststellen der
NSDAP die Richtlinien bekannt, nach denen sie bei der Auswahl der deutschen Haushalte mitwir-
ken sollte. 
Der Erlass Sauckels wies zunächst ausdrücklich wieder auf die Gefahren „in sicherheitspolizeilicher
und  volkstumspolitischer  Hinsicht“  hin,  die  eine  Beschäftigung  sowjetischer  Dienstmädchen
beinhaltete. 
Die Mädchen und Frauen sollten zwischen 15 und 35 Jahre alt sein, von „kräftiger körperlicher
Konstitution“ und im Erscheinungsbild den Deutschen möglichst ähnlich sein. 
Im  Erlass  vorgesehene  Beschränkungen  bei  der  Beschäftigung  –  sie  sollten  „praktische
hauswirtschaftliche  Arbeit  zu  erledigen  haben,  ohne  in  näherer  Berührung  mit  der  Familie  zu
stehen“ und gesondert untergebracht werden; deutsche Dienstmädchen im selben Haushalt sollten
ihnen Vorgesetzte sein, um ein „Solidaritätsgefühl“ zu verhindern – waren in der Praxis jedoch
kaum durchführbar. 
Die deutschen Familien, die für eine Zuweisung solcher Hausgehilfinnen in Frage kamen, sollten
zwar im Vorfeld von der örtlich zuständigen Parteistelle auf ihre „politische Zuverlässigkeit“ über-
prüft werden, ansonsten wurde die einzelne Ostarbeiterin vollständig der Entscheidungsgewalt des
deutschen Haushaltungsvorstandes unterstellt. 
Die Motive für die Beschäftigung russischer Dienstmädchen werden noch besser verständlich, wenn
man die ersten Meldungen des Sicherheitsdienstes der SS zu diesem Thema heranzieht. 
Über die ersten Erfahrungen mit dem Einsatz hauswirtschaftlicher Ostarbeiterinnen heißt es dort im
Bericht vom Januar 1943: 
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„Die Ostarbeiterinnen werden als willig, fleißig und lernbegierig geschildert. (…).  
Ein großer Teil der Hausfrauen klage nämlich immer wieder darüber, dass im Gegensatz zu den
russischen Mädchen die deutschen Hausgehilfinnen vielfach frech, faul und liederlich seien und
sich im Vertrauen auf ihre Unentbehrlichkeit alles erlaubten. (…). 
Für den Einsatz hauswirtschaftlicher Ostarbeiterinnen spreche weiter, dass nunmehr auch diejeni-
gen kinderreichen deutschen Haushalte  sich  eine  Arbeitskraft  halten  könnten,  deren finanzielle
Lage bisher die Einstellung einer Hausgehilfin nicht zugelassen habe. 
Es komme hinzu, dass den Ostarbeiterinnen kein Urlaub gewährt zu werden brauche, sondern bei
Bewährung wöchentlich nur drei Stunden Freizeit. Den Ostarbeiterinnen könne auch jede Arbeit
aufgebürdet werden, selbst wenn sie noch so schmutzig und schwer ist. (…).“

Ulrich Herbert kommentierte in diesem Zusammenhang zutreffend: 
„(…). Eine Ostarbeiterin als Dienstmädchen – das war bürgerliches Statussymbol zu erschwingli-
chem Preis und zugleich sichtbarer Ausdruck einer quasi-kolonialen Gesellschaftsordnung. Inso-
fern waren die Ostarbeiterinnen, bei denen alle Rücksichten wegfielen, geeignet, die schönen Zei-
ten der klaren Trennung zwischen der Herrschaft, die befiehlt, und dem Personal, das – gern! – ge-
horcht, wieder aufleben zu lassen (…).“5

Die zunächst angestrebte Zahl von 500.000 Dienstmädchen aus der UdSSR wurde wegen der allge-
meinen Entwicklung der politischen und militärischen Lage jedoch nie erreicht. 
Im März 1944 gab es etwa 50.000 „hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen“, das war lediglich  nur die
Hälfte aller damals in deutschen Haushalten beschäftigten ausländischen Dienstmädchen.

Abb.: „Jeversches Wochenblatt“, 29. September 1942.

5 Ulrich Herbert:  Fremdarbeiter.  Politik  und Praxis  des  „Ausländer-Einsatzes“  in  der  Kriegswirtschaft  des  Dritten
Reiches. Bonn 1999, S.177.
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Polizeiliche Maßnahmen gegen „Ostarbeiter“ in Varel, September 1942:

Zur Verhaftung des „Ostarbeiters“  Eugen Burdejnij, eingesetzt bei der Firma Jan Meyer, Am Hafen, im September
1942 durch die Gestapo und dessen Tod am 19. November 1942 im Konzentrationslager Hamburg-Neuengamme siehe
die ausführliche Dokumentation des Falles in: https://www.heimatvereinvarel.de/archiv.html > Themen > 1933
bis 1946 Varel in der NS-Zeit, Kriegsende und Besatzungszeit.

Oktober/Dezember 1942: 

Die  ersten  drei  namentlich  bekannten  „Hausgehilfinnen“  aus  der  Sowjetunion  mussten  laut
Ausländerkartei ab Oktober 1942 in zwei Vareler Familien (Hermann Ummen, Haferkampstraße
25a sowie Fritz Ehlers, Bahnhofstraße 53) sowie im Krankenhaus Varel arbeiten.
 
Im Oktober und November gingen sowjetische Zwangsarbeitskräfte u.a. an die Maschinenfabrik
Heinen  (am  30.  Oktober  zehn  aus  dem  Poltawa-Gebiet),  an  die  Firma  Edel  und  Co.  (am  6.
November vier Arbeitskräfte) sowie im November 1942 zehn Weberei-Arbeiterinnen (die jüngste
15 Jahre alt) an die Firma Tameling und Stöve (26. November). 

Im Dezember 1942 wurden 15 sowjetische Zwangsarbeitskräfte nach Varel gebracht, davon zehn
Personen für die Möbelfabrik Georg Tietjen in der Langen Straße 35 und vier Arbeitskräfte für die
Maschinenfabrik Heinen. Beide Transporte trafen am 30./31. Dezember 1942 in Varel ein.

Dezember 1942:
Gestapo Wilhelmshaven: Beerdigung von „Ostarbeitern“ nur eine 
„gesundheitspolizeiliche Maßnahme“

Aus  einem  Rundschreiben  der  Gestapo  Wilhelmshaven  vom  18.  Dezember  1942 zur
Beerdigung  von  Ostarbeitern wird  deutlich,  welche  menschenverachtenden  Maßstäbe  in  den
Landratsämtern zur Geltung kamen und Anwendung fanden (siehe auch Faksimilie):

„1. Die Beerdigung eines ,Ostarbeiters' stellt lediglich eine gesundheitspolitische Maßnahme dar, so
daß  alle  Vorbereitungen  für  die  Beerdigung  und  diese  selbst  möglichst  einfach  und  unter
Vermeidung jeglichen Aufsehens in der Öffentlichkeit vorzunehmen ist. 

2. Als Begräbnisplatz ist ein Ort an einer entlegenen Stelle des Friedhofs in gebührender Entfernung
von deutschen Gräbern auszusuchen. 

3. Eine Mitwirkung von Geistlichen bei der Beerdigung hat nicht stattzufinden, da die Beerdigung
lediglich  die  Durchführung einer  gesundheitspolizeilichen  Maßnahme  ist.  Dementsprechend  hat
auch das Glockenläuten zu unterbleiben.

4. Es ist nicht erwünscht, daß außer etwa vorhandenen Verwandten und Arbeitskameraden andere
Personen an der Bestattung teilnehmen."
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Abb.: Niedersächsisches Landesarchiv Oldenburg, Bestand 231-3, Nr. 323.
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Dezember 1942 bis April 1943:
Anmerkungen zur Situation schwangerer „Ostarbeiterinnen“ in NS-Deutschland

Zu Beginn des Einsatzes osteuropäischer Frauen bei der Zwangsarbeit im nationalsozialistischen
Deutschland  war  bei  Schwangerschaft  noch  die  Rückführung  in  das  Heimatland  vorgesehen
(sogenannter  „Rückkehrerlass“).  Erst  zur  Jahreswende  1942/43,  mit  der  aus  deutscher  Sicht
zunehmend  ungünstigeren  Entwicklung  der  Kriegslage,  änderte  sich  die  Argumentation  und
Vorgehensweise des Regimes: 
Die  zurück  geschickten  schwangeren  Frauen  aus  Osteuropa,  im  Arbeitseinsatz  in  den  meisten
damaligen amtlichen Berichten als durchaus „arbeitswillig“ geschildert, drohten aus deutscher Sicht
nun  zu  gefährlichen  „negativen  Propagandisten  in  ihrer  Heimat“  zu  werden.  Die  Berichte  der
Schwangeren über ihre schlimmen Lebens- und Arbeitsbedingungen in Deutschland trügen dazu
bei, den Widerstandswillen in den osteuropäischen Ländern zu stärken. 
Hinzu kam, dass sich auch die deutschen Betriebe oder sonstigen Einsatzstellen zunehmend gegen
den Rücktransport der eingearbeiteten schwangeren Zwangsarbeiterinnen aus Osteuropa sperrten.
Sie wollten die Schwangeren behalten, da z.B. die Anlernkosten neuer ausländischer Arbeitskräfte
teils nicht unerheblich waren und es so einfach keinen Ersatz gab. 
Zudem verbot  sich  nun eine Rückführung der  Schwangeren  für  manche  deutsche  Zeitgenossen
schon aus „disziplinarischen Gründen“: Auch auf deutscher Seite hatte man konstatieren müssen,
dass viele osteuropäische Zwangsarbeiterinnen eine Schwangerschaft bewusst provozierten, um in
die Heimat zurückkehren zu können.

Am  15. Dezember 1942 setzte daher der „Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz“, Fritz
Sauckel, den Rückkehrerlass zunächst für drei Monate aus.6 Gleichzeitig fanden zu diesem Thema
weitere Verhandlungen mit dem Reichssicherheitshauptamt statt. Im Hinblick auf die angespannte
Arbeitseinsatzlage  sprach  sich  Sauckel  grundsätzlich  für  einen  Verbleib  aller  ausländischen
Arbeiter im Reich für die Dauer des Krieges aus. Da auch der Reichsführer SS, Himmler, dafür
plädiert  hatte,  dass  „die  Mutter  als  Arbeitskraft  für  Deutschland  erhalten  bleibt“,  wurde  der
Rückführ-Erlass schließlich im März 1943 auf Kriegsdauer ausgesetzt.7

Weder Mutter- noch Mindestschutz für osteuropäische Frauen 

Von der nationalsozialistischen Staatsführung war das deutsche Mutterschutzgesetz am 1. Juli 1942
erheblich verbessert worden.  
Der  Einsatz  von  immer  mehr  deutschen  Frauen  in  der  Industrie,  insbesondere  den
Rüstungsbetrieben, machte es notwendig, zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Frauen und zur
vom NS-Regime gewünschten Steigerung der Geburtenzahlen verbesserte Schutzbestimmungen zu
erlassen. 
Auch Frauen aus neutralen bzw. verbündeten Ländern wie Italien, Bulgarien, Slowakei und Spanien
oder aus besetzten westeuropäischen Ländern wie Norwegen, Dänemark oder den Niederlanden
wurden 1943 in diese Mutterschutzregelungen einbezogen. 
Doch für die vielen polnischen und sowjetischen Zwangsarbeiterinnen galt all dies nicht. Offiziell
unterlagen sie zwar auch dem im Mutterschutzgesetz genannten Mindestschutz, der zwei Wochen
vor und sechs Wochen nach der Entbindung umfasste. Aber dies stand nur auf dem Papier. 

6  Erlass des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz (GBA) vom 15.12.1942 (VA/Ic 1939/134).
7 Erlass des GBA vom 20.3.1943 (VI 2 - 1940/7).
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Schwangere  Osteuropäerinnen  waren  weiterhin  nach  einer  Anweisung  des  Präsidenten  des
Landesarbeitsamtes  Niedersachsen  vom  Januar  1943 so  lange  wie  möglich  mit  „zumutbaren“
Arbeiten zu beschäftigen. 
Nach der Entbindung sollten die polnischen und sowjetischen Arbeiterinnen  „baldmöglichst der
Arbeit wieder zugeführt“ werden, formulierte z.B. auch ein Erlass des Reichsführers-SS, Himmler,
vom Sommer 1943.8

In den  Ausführungsbestimmungen für die Behandlung schwangerer Ostarbeiterinnen (und
Polinnen)  im  Gau  Weser-Ems9 vom  April  1943  tauchten  diese  Vorgaben  in  verschiedenen
Punkten wieder auf. In Punkt 2 hieß es: 
„Sie  sind  solange  irgend  möglich  und  sobald  wieder  möglich  im  Lager  mit  Heimarbeit  zu
beschäftigen.“ 
In Punkt 5 war ausführlicher zu lesen: 
„Alle  Schwangeren  und  Wöchnerinnen  sind  sobald  als  möglich  im  Lager  mit  Haus-  oder
Heimarbeit  zu  beschäftigen.  (…).  Soweit  eine  Schwangere  oder  Wöchnerin  Heimarbeit  gegen
Entgelt verrichtet, werden keine Kosten erstattet.“  
Die „kostenträchtigen“ Punkte 7 und 9 der Ausführungsbestimmungen ─ „Wäsche, Kleider usw.“
und „Ernährungszulagen“ war für die Landräte und Oberbürgermeister von besonderem Interesse:
„Ostarbeiterinnen und Polinnen darf nur soviel Stoff bewilligt werden, wie sie zur Änderung der
vorhandenen Kleidung unbedingt erforderlich ist. Keinesfalls darf ihnen ein Bezugsschein über ein
Umstandskleid erteilt werden. 
Die  Bewilligung  bequemeren  Schuhwerks  wird  (…)  nicht  erforderlich  sein,  da  gesundheitlich
ungünstiges Schuhwerk eine Zivilisationserscheinung ist. (…). 
Ostarbeiterinnen und Polinnen erhalten keine [Ernährungs]Zulagen.“

Im Unterschied zu deutschen schwangeren Frauen, wo Abtreibung unter schwerster Strafandrohung
stand,  hatte  das  NS-Regime die  Schwangerschaftsunterbrechung bei  den „Fremdvölkischen“  als
durchaus erstrebenswerte Maßnahme propagiert und erlaubt.

Wo  dies  bei  osteuropäischen  Frauen  ─  aus  welchen  Gründen  auch  immer  ─  nicht  mehr
vorgenommen werden konnte, ließ man den betroffenen Frauen dann jedoch nicht einmal mehr die
geringsten  Vergünstigungen  zukommen,  die  ansonsten  beim  Umgang  mit  Schwangeren  als
medizinisch notwendig erachtet und selbst unter Kriegsbedingungen möglich gewesen sind. 

Diese elenden  Bedingungen ─ keine  Schonung am Arbeitsplatz  während der  Schwangerschaft,
verbunden  mit  einer  schon  vor  und  dann  auch  während  der  Schwangerschaft  oftmals
unzureichenden und einseitigen Ernährung sowie teils  erbärmlichen hygienischen und sonstigen
Zuständen in den Ausländer-Wohnlagern ─ sorgten schließlich auch dafür, dass der vom Regime
gewünschte „bevölkerungspolitische Effekt“ zumindest in gewissem Umfang doch noch erreicht
wurde: 

Neben  den  ungezählten  tatsächlich  durchgeführten  Abtreibungen  erlitt  eine  Vielzahl  von
schwangeren  osteuropäischen  Zwangsarbeiterinnen schwerste  Schwangerschafts-Komplikationen,
an deren Ende oftmals eine Fehl- bzw. Totgeburt stand. 

8  Erlass des Reichsführers-SS vom 27.7.1943,  S-IV D-377/42 (ausl. Arb.).
9 NSDAP-Gauamt  für  Volkstumsfragen  Oldenburg:  Ausführungsbestimmungen  für  die  Behandlung  schwangerer
Ostarbeiterinnen und Polinnen vom April 1943. Niedersächsisches Landesarchiv Oldenburg, Bestand 231-3, Nr. 234.
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„Entbindungsheim“ für Osteuropäerinnen in Oldenburg-Ohmstede

Auch im Gebiet Weser-Ems musste man sich auf Behördenebene ab Frühjahr 1943 mit der Frage
befassen,  wo  denn  zukünftig  die  vielen  nicht  mehr  rückführbaren  bzw.  nicht  zur
Schwangerschaftsunterbrechung  geeigneten  schwangeren  osteuropäischen  Zwangsarbeiterinnen
entbinden sollten. 
Bis dahin hatten z.B. die in Varel und Umgebung lebenden Zwangsarbeiterinnen im katholischen
Krankenhaus in Varel entbinden können, was jedoch spätestens seit dem Jahreswechsel 1942/43
nach Erlasslage nicht mehr die Regel sein sollte. 

Der Generalbevollmächtige für den Arbeitseinsatz hatte im Zusammenhang mit seinem bereits er-
wähnten Erlass vom Dezember 1942 die Marschrichtung vorgegeben und die Landesarbeitsämter
angewiesen, „gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsdienststellen der Partei, des
Staates und mit den Betrieben für  Sicherstellung der unbedingt notwendigen Entbindungsmög-
lichkeiten“ zu sorgen: 

„Sie können in einfachster aber in hygienisch einwandfreier Form erstellt werden. 
Sofern die Entbindungen in den Unterkünften in Krankenbaracken, die die Arbeitseinsatzverwal-
tung öffentlichen Krankenhäusern zur Verfügung gestellt hat, in den Krankenbaracken der Durch-
gangslager oder der Betriebe durchgeführt werden können, wird es besonderer Einrichtungen nicht
bedürfen. 
In  einzelnen  Landesarbeitsämtern  ist  in  Zusammenarbeit  mit  Landeshebammenanstalten  eine
zweckmäßige Regelung bereits erreicht worden.“

Im Protokoll einer Sitzung der „Arbeitsgemeinschaft für Verwaltungsfragen der oldenburgischen
Stadt- und Landkreise“ Ende März 1943 wurde dann für unsere Region die Lösung des Problems
verkündet: 

„Landrat Thiele [Landkreis Oldenburg] referierte über die Behandlung von schwangeren Ostarbei-
terinnen. Ein Abschieben nach dem Osten ist nicht mehr möglich. 
Aus diesem Grunde muss dafür Sorge getragen werden, dass im Reich entsprechende Einrichtun-
gen vorhanden sind, in denen die Ostarbeiterinnen entbinden können. 
Die Durchführung der Entbindung in den Familien, in denen die Ostarbeiterinnen beschäftigt
werden, oder in Krankenhäusern muss nach Möglichkeit unterbunden werden.12 
Bis zur Durchführung einer endgültigen Regelung hat sich das Arbeitsamt Oldenburg bereit er-
klärt, zu entbindende Ostarbeiterinnen im Durchgangslager Oldenburg aufzunehmen. 
Das  zuständige  Arbeitsamt  muss  vorkommende  Fälle  rechtzeitig  beim  Arbeitsamt  Oldenburg
anmelden. Alsdann ist eine Aufnahme jederzeit möglich.“13 

Mit dem Bau des hier erwähnten „Durchganglager Oldenburg“ war in der zweiten Hälfte des Jahres
1942 begonnen worden. 

12 In  der  Anordnung  zum  Verfahren  in  Weser-Ems  vom  April  1943  hieß  es  noch  schärfer:  „Ein  Einweisung
schwangerer Ostarbeiterinnen und Polinnen in Krankenhäuser oder dergleichen zur normalen Entbindung ist nicht zu
verantworten und hat daher zu unterbleiben.“ (Anordnung des „Amtes für Volkstumsfragen“ und des Gauobmannes
der DAF [Deutsche Arbeitsfront] vom 16. April 1943; Niedersächsisches Landesarchiv, Best. 231-3, Nr. 234.)
13 Niederschrift  über  die  Sitzung  der  Arbeitsgemeinschaft  für  Verwaltungsfragen  der  oldenburgischen  Stadt-  und
Landkreise am 31.3.1943; Niedersächsisches Landesarchiv, Best. 231-3, Nr. 234.

02.12.2025 © Holger Frerichs Seite 15



MEMO „Ostarbeiter“ (zivile Zwangsarbeitskräfte aus der UdSSR) in Varel 1942 bis 1945

Es befand sich auf dem Rennplatz im Ortsteil Ohmstede und war mit Stacheldraht umzäunt. Neben
den „Durchschleusungs“-Baracken für Neuankömmlinge gab es Wohn- und Verwaltungsbaracken,
eine Krankenbaracke sowie eine Arrestzelle. 
Bis zum Mai 1945 sollen es wohl an die 40.000 Zwangsarbeiter gewesen sein, die über kurz oder
lang in diesem Lager untergebracht waren. 

Ab Anfang 1943 bis zum Kriegsende im Mai 1945 stand hier auch das sogenannte „Entbin-
dungsheim“ für Osteuropäerinnen zur Verfügung, wobei sich hinter diesem euphemistischen Be-
griff aber nicht mehr als eine äußerst schlicht ausgestattete Baracke verbarg, wo letztlich auch kom-
pliziertere Geburten unter primitivsten Operationsverhältnissen stattfanden sollten. 

In einer behördlichen Ausformulierung der Verfahrensregelungen zum Umgang mit schwangeren
Polinnen und Ostarbeiterinnen für den Bereich des Landes Oldenburg vom April 1943 wurde darauf
hingewiesen,  dass  im  Durchgangslager  Ohmstede  „russisches  Arzt-  und  Pflegepersonal  zur
Verfügung steht“. 

Weiter heißt es dort noch: „Die Bereitstellung weiterer Entbindungseinrichtungen außer im Durch-
gangslager Oldenburg-Ohmstede wird von Fall zu Fall bekannt gegeben.“14 

Zu  dieser  geplanten  Bereitstellung  weiterer  spezieller  Entbindungseinrichtungen  für
Osteuropäerinnen kam es jedoch zumindest für unser Gebiet bis Kriegsende dann nicht mehr. 
Da zum Entbindungsheim in Oldenburg-Ohmstede keine Quellen mehr überliefert sind, kann man
die  Gesamtzahl  der  dort  geborenen  Kinder  aus  dem  Bereich  Weser-Ems  heute  nicht  mehr
feststellen.

Anfang 1943:
Nach der deutschen Niederlage in Stalingrad graduelle Verbesserung der Lebensbedingungen

Erst nach der Niederlage von Stalingrad kam es bei den OstarbeiterInnen allgemein zu partiellen
Verbesserungen ihrer Lebensverhältnisse,  da ihre Arbeitskraft  in der deutschen Kriegswirtschaft
dringend  benötigt  wurde.  Der  unbeschränkte  Zugriff  auf  weitere  Arbeitskräfte  war  nicht  mehr
gegeben. ‚Nachschub' war nicht mehr ohne weiteres zu beschaffen. 
Dies bedeutete, dass mit dem vorhandenen Arbeitskräftepotential pfleglicher umzugehen war. 
Aus  wirtschaftlichen  -  nicht  aus  humanitären  -  Gründen  wurden  die  Ostarbeiter  den  anderen
Arbeitskräften in puncto Ernährung nach und nach gleichgestellt. 

Gegen Kriegsende tauchten Anweisungen von ‚oben' auf, die zu einem rücksichtsvolleren Umgang
mit  den  osteuropäischen  Arbeitskräften  aufforderten  und  angemessenere  Verpflegungsrationen
festsetzten. 
Ob allerdings das, was per Verordnung vorgegeben war, in den Betrieben und Lagern umgesetzt
wurde, ist eine andere Frage.
Im Zuge dieser militärischen Niederlage veränderte sich auch das propagandistische Russenbild. 
Im  Februar  1943  wies  die  Propagandazentrale  der  NSDAP  alle  Propagandaleiter  an,  die
„Ostvölker“ nicht mehr direkt oder indirekt zu kränken und als „Bestien“ oder „Untermenschen“ zu
kennzeichnen, um ihre Unterstützung „im Kampf gegen den Bolschewismus“ zu gewinnen.

14 Anordnung des „Amtes für Volkstumsfragen“ und des Gauobmannes der DAF (Deutsche Arbeitsfront) vom 16.
April 1943; Niedersächsisches Landesarchiv, Best. 231-3, Nr. 234.
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Entsprechend  den  neuen  taktisch  geprägten  Vorgaben  hieß  es  so  auch  in  einem gemeinsamen
Rundschreiben des Reichsstatthalters in Oldenburg/Bremen und des Landwirtschaftsamts Weser-
Ems/Bremen vom Juni 1943: 
„Jeder, auch der primitive Mensch, hat ein feines Empfinden für Gerechtigkeit.  Daher muß sich
jede  ungerechte  Behandlung verheerend auswirken.  Ungerechtigkeiten,  Kränkungen,  Schikanen,
Mißhandlungen usw. müssen also unterbleiben. 
Die Anwendung der Prügelstrafe ist verboten. 
Über  die  scharfen  Maßnahmen  bei  widersetzlichen  und  aufrührerischen  Elementen  sind  die
fremdvölkischen Arbeiter entsprechend aufzuklären. 
Es ist unmöglich, jemand zur aktiven Mitarbeit für eine neue Idee zu gewinnen, wenn man ihn
zugleich in seinem inneren Wertbewußtsein kränkt. 
Von Menschen, die als Bestien, Barbaren und Untermenschen bezeichnet werden, kann man keine
Höchstleistung  verlangen.  Dagegen  sind  bei  allen  sich  bietenden  Gelegenheiten  die  positiven
Eigenschaften  wie  Kampfwille  gegen den Bolschewismus,  Sicherung der  eigenen Existenz  und
ihrer Heimat, Einsatzbereitschaft und Arbeitswilligkeit anzuspornen und zu fördern.“ 
Auch in der örtlichen Presse wurde im August 1943 ausführlich über eine Anordnung des GBA
berichtet, in der neben Lohnprämien für bewährte OstarbeiterInnen zukünftig die Einrichtung von
besonderen  Ostarbeiter-Urlaubslagern  und  die  Möglichkeit  eines  Heimaturlaubs  angekündigt
wurde. 
Aber  trotz  der  propagandistischen  Versprechungen  blieben  die  OstarbeiterInnen  wie  auch  die
PolInnen bis zum Kriegsende diejenige Gruppe von AusländerInnen,  die  am stärksten von den
Sicherheitsorganen kontrolliert und verfolgt wurde. 
Viel mehr noch als bei allen anderen Gruppen von ausländischen Beschäftigten war das Ausmaß
ihrer im allgemeinen miserablen Arbeits- und Lebensbedingungen in erster Linie davon abhängig,
in welchem Lager sie lebten und wo sie beschäftigt waren.

Februar 1943:
„... können die Ostarbeiter noch mehr leisten, wenn sie bei den Bauern untergebracht sind...“

Varel, am 23.2.1943. 
Gendarmerie-Posten Varel.
Landkreis Friesland. Land Oldenburg.

An die Geheime Staatspolizei. Staatspolizeistelle Wilhelmshaven.
Durch den Herrn Landrat in Jever.

Betrifft: Antrag auf Freigabe der lagermäßig untergebrachten Ostarbeiter (Ukrainer).

Vorgang: Ohne.

Die in der Gemeinde Varel eingesetzten Ostarbeiter sind in Lägern untergebracht und gehen von
hier aus zu ihren Arbeitsplätzen bei den Bauern. 
In den letzten Tagen sind mehrere Bauern an mich herangetreten mit der Bitte, die Ostarbeiterläger
aufzuheben und die Ostarbeiter bei den Bauern unterzubringen. 
Die Bauern begründen ihre Bitte damit, daß durch Einberufungen und den Einsatz verschiedener
Reichsdeutscher für die Reichsverteidigung die Frühjahrsbestellung erheblich beeinträchtigt wird.
Die Ostarbeiter sind durchweg gegen 7 Uhr auf ihren Arbeitsplätzen und werden gegen 19 Uhr wie-
der entlassen. 
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Durch den Arbeitsmangel auf allen Gebieten können die Ostarbeiter noch mehr leisten, wenn sie bei
den Bauern untergebracht sind. 
Dieser Wunsch besteht allgemein und auch schon seit längerer Zeit.
Was die allgemeine Haltung der Ostarbeiter anbetrifft, so kann ich dazu aus eigener Wahrnehmung
sagen, daß diese gut ist. 
Alle Bauern erklärten mir übereinstimmend, daß sie an den Ostarbeitern nichts auszusetzen hätten,
sie täten ihre Arbeit und seien mit allem zufrieden.
Mehrere Bauern haben sich dahingehend geäußert, daß sie von den Ostarbeitern keinerlei Schwie-
rigkeiten zu befürchten haben, dagegen würden sie es gerne sehen, wenn die Arbeiter polnischen
Volkstums in Lägern untergebracht würden. 
Nur diese hätten hätten bisher Schwierigkeiten gemacht, sie seien widerwillig und beanspruchen
viel Freizeit. 
Die  Ostarbeiter  dagegen  haben  bisher  noch  keinen  Anlaß  zum  Einschreiten  gegeben.
Demgegenüber sind Polen in hoher Zahl festgenommen worden.
Ich bitte zu prüfen, ob den Wünschen der Bauern nicht entsprochen werden kann, indem die Läger
aufgehoben und die Ostarbeiter bei den Bauern, bei denen sie nun fast ein Jahr beschäftigt sind, un-
tergebracht werden können.
Gez. Wille Meister d. Gend.

(Niedersächsisches Landesarchiv Oldenburg, Bestand 231-3, Nr. 234).

Polizeiliche Maßnahmen gegen „Ostarbeiter“ in Varel, März/April 1943:

Im  März  1943  verzeichnet  das  Register  des  Vareler  Gefängnisses6 die  Aufnahme  von  drei  jungen  ukrainischen
Zwangsarbeiterinnen. Es handelte sich um 
a)  die am 15. Juni 1923 in Charkow geborene  Elena Kosolowa (Meldekarte:  Kopocroba)7,  seit  August  1942 als
Zwangsarbeiterin bei Wilhelm Klarmann in Rosenberg;
b) die am 17. September 1925 auf der  Krim (Simferopol) geborene  Wera Kuleschowa8,  ledig,  katholisch, seit  1.
Oktober 1943 Zwangsarbeiterin („Haushaltshilfe“ ?) bei Erich Kreye, Adolf-Hitler-Straße (Obernstraße) 6;
c) die am 12. Dezember 1925 in Lubny geborene  Tamara Swergunenko9, ledig, katholisch, seit Ende August 1942
Zwangsarbeiterin beim Motorenwerk Varel-Neuenwege.
Alle drei jungen Frauen wurden aufgrund eines Urteils des Jugendgerichtes Varel vom 3. März 1943 ab dem 8. März
1943 für einen Monat in Haft  genommen.  Ihnen wurde Diebstahl und Hehlerei  vorgeworfen.  Bei  osteuropäischen
Zwangsarbeiter war dieses Vergehen oft eine Folge der  mangelhaften Ernährung und aus der Not geboren. 

Ende April 1943 wurde die aus Russland stammende landwirtschaftliche Gehilfin Valentina Demtschenko10, geboren
am 18. Dezember 1925 in Nikolajew, seit 4. April 1943 als Zwangsarbeiterin bei Eduard Wessels in Seghorn, von der
Gestapo Wilhelmshaven abgeholt. Weitere Angaben  in der Meldekarte sind nicht vorhanden.

6 Insassenregister Polizeigefängnis Varel 1934 bis 1940, darin: zusätzliches handschriftliches Verzeichnis der in der
Jugendarrestanstalt  für  weibliche  Jugend  in  Varel  eingesessenen  Ausländer,  Aufnahmenummern  24  bis  26/43,
Niedersächsisches Landesarchiv Oldenburg, Bestand 231-3, Nr.224.
7 Ausländerkartei Varel, ID 2829 VL.
8 Ausländerkartei Varel, ID 762 VS. Laut Meldekarte Ende Mai 1945 Abmeldung zu einem DP-Sammellager.
9 Ausländerkartei Varel, ID 2593 VL. Laut Meldekarte Ende April 1945 abgemeldet nach Wilhelmshaven, 
Gemeinschaftslager Banter Weg.
10Ausländerkartei Varel, ID 2740 VL. Weitere Hinweise zum Schicksal im Arolsen Archives bisher nicht ermittelt.
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MEMO „Ostarbeiter“ (zivile Zwangsarbeitskräfte aus der UdSSR) in Varel 1942 bis 1945

Abb.: „Jeversches Wochenblatt“, 20. April 1943.

April/Mai 1943: 
Seelsorgerische Betreuung der „Ostarbeiter“ in Varel durch katholischen 
Pfarrer Otto Langeland im Visier der NS-Behörden

Im  April/Mai  1943  wurde  die  von  den  NS-Behörden  argwöhnisch  betrachtete  seelsorgerische
Betreuung von zumeist katholischen „Ostarbeitern“ Gegenstand von polizeilichen Nachforschungen
des Landratsamtes  Friesland in Jever.  Der Beamte  Vogel,  Meister  der Schutzpolizei  Varel,  gab
daraufhin  pflichtgemäß  Auskunft,  was  er  im  katholischen  Kirchenbuch  in  Varel  bis  dahin  zu
Geburten und anderen „Vorgängen“ bezüglich Geburten usw. zu Kindern katholischer „Ostarbeiter“
ermittelt hatte. Ob es noch zu einer  Befragung des in Kur befindlichen Pfarrers Otto Langeland
(1939 bis 1951 katholischer Seelsorger in Varel) kam, ist in den Akten nicht überliefert:11

11 Mitteilung Dr. Peter Sieve, Offizialiatsarchiv Vechta, 28.4.2025: „Otto Langeland, Priester des Bistums Münster und
von 1939 bis 1951 Pfarrer der katholischen Kirche in Varel, war ein gebürtiger Südoldenburger. Er war bis Ende 1935
Leiter  der Rektoratsschule in Dinklage und wurde dann von der NS-Regierung, wie alle geistlichen Leiter  höherer
Bürgerschulen, seines Amtes enthoben. Anschließend blieb er noch einige Jahre als Vikar in Dinklage. Über weitere
Konflikte Langelands mit der NSDAP ist uns nichts bekannt. Als die katholischen Geistlichen im Land Oldenburg sich
nach  1945 der  Entnazifizierung unterziehen  mussten  (obwohl  keiner  von ihnen  Parteimitglied  gewesen  war),  gab
Langeland auf die Frage nach Repressionen durch das NS-Regime nur seine Entlassung aus dem Schuldienst an.“
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Varel, den 21.4.1943. Bürgermeister der Stadt Varel. An den Landrat in Jever
Betr.: Seelsorgerische Betreuung der Ostarbeiter. Verfügung vom 9.4.1943.
Bei der Nachfrage in den  hier befindlichen vier Ostarbeiterlagern wurde festgestellt,  dass die
älteren Ostarbeiter ein religiöses Bedürfnis empfinden. Dagegen wollen die jüngeren Ostarbeiter
mit Religion nichts zu tun haben. 
Ein geeigneter Laienpriester war hier nicht zu ermitteln. 
Bei dieser Gelegenheit  wurde festgestellt,  dass die katholische Kirche im Herbst 1942 das Kind
eines Ostarbeiterehepaares in der Kirche getauft hat. 
Weitere Kinder sollen in nächster Zeit geboren werden.
Gez. Ahlers.

(Niedersächsisches Landesarchiv Oldenburg, Bestand 231-3, Nr. 234).

Jever, den 6.5.1943. Der Landrat – VIII – An den Herrn Bürgermeister in Varel i.O.
Betr.:  Seelsorgerische Betreuung der Ostarbeiter.  Vorg.: Verfügung vom 9.4.43.  Bezug: Bericht
vom 21.4.43.
Ich bitte mir noch mitzuteilen, um welches Ostarbeiterehepaar es sich hier handelte. 
Wo ist das Ostarbeiterehepaar beschäftigt? 
Wer  kann  bestätigen,  dass  die  Kirche  die  Taufe  vorgenommen  hat  und  welcher  Pfarrer  hat
seinerzeit die Taufe vorgenommen.
I.A. gez. Büppelberg.

(Niedersächsisches Landesarchiv Oldenburg, Bestand 231-3, Nr. 234).

Abb.: Bericht Schutzpolizei Varel an Landratsamt Friesland, 14. Mai 1943. 
Niedersächsisches Landesarchiv Oldenburg, Bestand 231-3, Nr. 234.
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Abb.: Ausschnitt aus „Jeversches Wochenblatt“, 25. Mai 1943.

Polizeiliche Maßnahmen gegen „Ostarbeiter“ in Varel, Juli 1943:

Für  den  28.  Juli  1943  verzeichnet  die  Ausländerkartei  Varel  den  „Abzug“  des  ukrainischen  Landarbeiters  Iwan
Pyskow12,  geboren  am 10.  Januar  1921 in Tscherwona,  seit  März  1942 als  Zwangsarbeiter  bei  Johann Onken in
Moorhausen, in ein „Arbeitslager“ nach Verden an der Aller. 

Abb.: Ausschnitt aus „Jeversches Wochenblatt“, 30. September 1943.

12Ausländerkartei Varel, ID 2537 VL. 
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September/Dezember 1943 und Februar 1944: Festnahme Ostarbeiter in Streek, 
NSDAP-Kreisleiter und Landrat in Friesland fordern verschärfte Behandlung

Varel, den 24.11.1943.
NSDAP-Kreisleitung Friesland. Der Kreisleiter. An den Herrn Landrat des Kreises Friesland Jever.
Am 20.9. wurden durch die Landwacht die Landstraßen zwecks Fahndung nach entwichenen Ge-
fangenen überwacht. Nach 22.00 Uhr wurde in Streek bei Varel ein Ostarbeiter festgenommen, der
auf einem Fahrrad nach Varel fahren wollte. Der Ostarbeiter trug jedoch kein Abzeichen. 
Nach Mitteilung des Ortsgruppenleiters der Ortsgruppe Streek-Hohenberge ist dieser Ostarbeiter
wegen unbefugten Benutzens des Fahrrades in den Nachtstunden nur mit einer gebührenpflichtigen
Verwarnung von 5 RM durch den Gendarmerie-Posten Varel bestraft worden.
Es ist im allgemeinen mehrfach festgestellt, daß die bei den Bauern und in den Betrieben beschäf-
tigten Ostarbeiter, Polen und Ukrainer häufig des Abends abwechselnd in ihren Unterkünften zu-
sammenkommen und dann bei Glücksspielen Umsatz erzielen, bei denen der einzelne 50 RM, 100
RM oder 150 RM gewinnt oder verliert. Für abgetragene Sonntagskleidung zahlen sie hohe Sum-
men wie z.B. 100 RM und mehr. Eine Geldstrafe von fünf Reichsmark wird daher von Ihnen als
Bagatelle angesehen und dient lediglich dazu, sich über die Sicherungseinrichtungen des Staates
lustig zu machen. Wenn von den Pol. Leitern und Parteigenossen bei Fliegeralarm Streife gegangen
wird, so begegnen ihnen oft Radfahrer, die auf unbeleuchteten Fahrrädern dahin rasen. 
Es  sind  hauptsächlich  fremdländische  Arbeitskräfte,  die  ihren  Quartieren  zueilen,  weil  sie
befürchten, daß infolge Fliegeralarms ihr Entfernen aus ihren Wohnräumen bemerkt werden könnte.
Es wird bemerkt, daß hierdurch die Unsicherheit auf dem Lande immer mehr zunimmt, sie wird ja
auch dadurch gefördert, daß, wenn diese Leute gefaßt werden, sie mit lächerlich geringen Strafen
bestraft werden. Ich halte es für richtig, daß die Ostarbeiter, wenn sie in den Nachtstunden auf
der  Straße  getroffen  werden,  sofort  für  einige  Tage  in  Haft  genommen  oder  mit  einer
empfindlichen  Geldstrafe  bestraft  werden.  Auch  halte  ich  es  für  richtig,  daß  von  der
Landwacht  an  gewissen  Abenden  Streifen  eingesetzt  werden,  die  jeden  ausländischen
Arbeiter,  der  von  ihnen  angetroffen  wird,  festnehmen,  damit  er  der  gerechten  Strafe
zugeführt wird. Ich bitte hierzu um ihre Stellungnahme. Heil Hitler! Flügel. Oberbereichsleiter.

(Niedersächsisches Landesarchiv Oldenburg, Bestand 231-3-, Nr. 234.).

Jever, den 7. Dezember 1943.
Der Landrat des Kreises Friesland. An den Kreisleiter der NSDAP in Varel i.O.
Betr.: Überwachung der Ostarbeiter. Auf das gefl. Schreiben vom 24.11.1943.
Der in dem Schreiben vom 24. November 1943 dargestellte Vorgang ist zum Anlaß genommen, er-
neut die Frage der polizeilichen Behandlung von Ostarbeitern in der Kreisdienstversammlung der
Gendarmerie vom 2. Dezember 1943 eingehend und nachdrücklich zu erörtern.  Ich habe darauf
hingewiesen,  daß  irgendwelche  Milde  gegenüber  den  Ostarbeitern  bei  festgestellten
Übertretungen und Vergehen nicht mehr am Platze ist.  Ich habe festgestellt,  daß seitens der
Gendarmerie im allgemeinen scharf durchgegriffen wird. Gegenüber Festnahmen wird allerdings
immer wieder der Einspruch der Betriebsführer selbst und die Befürchtung, auf diese Weise die
Arbeitskraft  zu  verlieren,  geltend  gemacht.  Anzeigen,  die  in  großer  Zahl  beim  Landratsamt
eingehen,  werden auch bei  geringfügigen Übertretungen grundsätzlich  mit  einer  Geldstrafe  von
nicht  unter  20  RM  geahndet.  Zu  dem  in  dem  dortigen  Schreiben  vom  24.  November  1943
mitgeteilten Fall hat der Gendarmerieposten Varel Stellung genommen. (…).

(Niedersächsisches Landesarchiv Oldenburg, Bestand 231-3, Nr. 234).
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Abb.: Berichtsanforderung durch den Landrat und Stellungnahme des Gendarmerie-Postens Varel, Februar 1944.
Niedersächsisches Landesarchiv Oldenburg, Bestand 231-3, Nr. 274.
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EXKURS 2. Januar 1944:
Sterbefall und Bestattung des sowjetischen Kriegsgefangenen Nikolaj Iwanow in Varel

An  dieser  Stelle  soll  auch  der  Sterbefall  und  die  Bestattung  eines  sowjetischen  Staatsbürgers
dokumentiert werden, der nicht zu zivilen „Ostarbeitern“, sogenannten „Hilfswilligen“ oder auch
„SS-Zöglingen“  zählte,  sondern  als  sowjetischer  Kriegsgefangener  in  Gewahrsam  der
Wehrmacht  zu  identifizieren  ist.  Es  war und blieb  der  einzige  Sterbefall  und die  einzige
Bestattung eines sowjetischen Kriegsgefangenen in Varel.
Es handelte sich um Nikolay Iwanow, geboren 1904, der Geburtsort ist bisher unbekannt.  
Im Zivilberuf soll er Kraftfahrer gewesen sein. 
Nach seiner Gefangennahme als Soldat der Roten Armee durch die deutsche Wehrmacht wurde er
im  Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager  Sandbostel  mit  der  Erkennungsmarken-Nummer
XB 146356 registriert.
Er war im sowjetischen Kriegsgefangenen-Arbeitskommando Nr. 6184 XC in Varel eingesetzt. Das
Arbeitskommando  wurde  nach  bisherigem Erkenntnisstand  am 18.  Dezember  1942  aufgestellt.
Unterkunft des Kommandos in Varel war das Gebäude Wolfstapperweg 14 (heutige Hausnummer:
13). Eine im Arolsen Archives überlieferte Kommandoliste vom 20. Januar 1943 dokumentiert eine
anfängliche Belegungsstärke von 19 sowjetischen Gefangenen. In der Kommandoliste  ist  neben
Iwanow's Einsatz in diesem Kommando auch sein Sterbefall dokumentiert.
Nikolaj  Iwanow  verstarb  am  2.  Januar  1944  im  Alter  von  40  Jahren.  Laut  Vermerk  auf  der
nachträglich 1949  ausgefertigten Sterbeurkunde des Standesamtes der Stadt Varel (Nr. 52/1949) ist
er „auf dem Transport zum Sankt Johannesstift in Varel“ verstorben. Die genaue Todesursache ist
unbekannt. Er wurde am 4. Januar 1944 „still“ auf dem evangelisch-lutherischen Friedhof in Varel,
Oldenburger Straße, in der Grablage Feld II, Reihe 3, 4 ½ bis 7 Fuß, bestattet, Das Grab wurde bei
den alliierten Suchaktionen nach 1945 gemeldet, unter den Schutz des Gräbergesetzes gestellt, ist
dauerhaft zu erhalten und in der amtlichen Gräberliste der Stadt Varel aufgeführt. 

Abb.: Auszug aus Kirchenbuch Varel, Jahrgang 1944. 
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29. März 1944:
Erster Sterbefall und Bestattung eines „Ostarbeiters“ in Varel: Grigorij Titow

Am  29.  März  1944  verstarb  in  „Jeringhave  in  der  Wohnung  des  Bauern  Karl  Suhren“  der
Landarbeiter Grigorij Titow, geboren laut Sterbeurkunde am 17. November 1893 in „Sankt Wirki
(Land Sumsk)“. Als Todesursache ist „Darmlähmung“ angegeben.
Es  war  dies  der  erste  Sterbefall  und  die  erste  Bestattung  eines  aus  der  Sowjetunion
stammenden„Ostarbeiters“ bzw. „Ostarbeiterin“ in Varel.
Die Sterbeurkunde wurde ausgestellt vom Standesamt der Gemeinde Varel-Land unter der Nummer
28/1944.
Grigorij Titow war katholischen Glaubens, sein Familienstatus ledig.
Laut  Meldekarte  der  Gemeinde Varel-Land war Titow seit  dem 19.  März 1943 beim Landwirt
Suhren in Jeringhave gemeldet. In die Meldekarte wurde als Nationalität „Ukraine“ eingetragen.13

Er  wurde  am 1.  April  1944  auf  dem evangelisch-lutherischen  Friedhof  in  Varel,  Oldenburger
Straße, in der Grablage Feld II, Reihe 1, 32 ½ bis 35 Fuß, bestattet.

Der Sterbefall und das Grab wurden bei den alliierten Suchaktionen nach 1945 gemeldet, allerdings
wurde in manchen Dokumenten gelegentlich der Vor- und Familienname vertauscht. 
Anfang der 1950er Jahre wurde das Grab in Varel unter den Schutz des Gräbergesetzes gestellt, war
und ist dauerhaft zu erhalten und in der amtlichen Gräberliste der Stadt Varel aufgeführt. 
Die  ursprünglich  dort  ebenfalls  übernommene  Vertauschung  von  Vor-  und  Familiennamen  ist
mittlerweile korrigiert.

Abb.: Auszug aus Kirchenbuch Varel, Jahrgang 1944. Dort Vertauschung von Vor- und Familiennamen.

13 Ausländerkartei Varel, ID 2620 VL (Stadtarchiv Varel).
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21. April 1944:
Sterbefall und Bestattung des Kindes Viktor Ischisnewski in Varel

Am 21. April 1944 verstarb im Alter von zwei Wochen auf dem „Fliegerhorst Varel“ (Bockhorn-
Friedrichsfeld)  das  Kind  Viktor  Ischisnewski,  geboren  am  6.  April  1944  in  Oldenburg
(„Entbindungsbaracke“ für Osteuropäerinnen im Durchgangslager Rennplatz, Ohmstede).14

Er  war  laut  Bestattungsregister  Varel  ein  „unehelicher  Sohn  der  Matrona  Ischisnewski  im
Fliegerhorst Varel, in Altjürden“, die dem katholischen Glauben angehörte. Als Todesursache ist
„Schwäche“ vermerkt. Eine Meldekarte der Mutter ist im Stadtarchiv Varel nicht überliefert.

Die Sterbeurkunde wurde ausgestellt vom Standesamt der Gemeinde Varel-Land unter der Nummer
36/1944.

Das  Kind  wurde  am  26.  April  1944  auf  dem  evangelisch-lutherischen  Friedhof  in  Varel,
Oldenburger Straße, in der Grablage Feld I, Reihe 11, 91 bis 93 Fuß (Kindergräber), bestattet.

Der Sterbefall und das Grab des Kindes wurden nach 1945 im Rahmen der verschiedenen alliierten
Suchaktionen nach vermissten Ausländern zwar ordnungsgemäß und korrekt gemeldet, jedoch nicht
in die später ab Anfang der 1950er Jahre nach dem Gräbergesetz erstellten amtliche Gräberliste der
Stadt Varel übernommen und unter dauerhaften Schutz gestellt. Dies war eine Folge der damaligen
und bis Mitte der 1960er Jahre praktizierten Auslegung des Gräbergesetzes, nach der die Gräber der
Kinder von Zwangsarbeiterinnen NICHT unter das Gesetz fielen.
Das Grab wurde später wie alle Kindergräber in dem genannten Feld aufgelöst.

Abb.: Auszug aus Kirchenbuch Varel, Jahrgang 1944.

14 Geburtsurkunde Standesamt Oldenburg, Nr. 758/1944).
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15./22. April 1945: 
Sterbefall in der Gemeinde Varel-Land und Bestattung in Wiefelstede 
des Kindes Paul Grizenko

Am 15. April 1945 verstarb im Alter von vier Monaten „zwischen 6 und 8 Uhr in Herrenhausen
[damals noch Teil der Gemeinde Varel-Land, H.F.] in der Wohnung seiner Mutter“ das Kind Paul
Alexandrowitsch Grizenko, geboren am 10. Januar 1945 in Hannover.
Als Todesursache ist „wahrscheinlich Lungenentzündung“ überliefert. 
Die Sterbeurkunde wurde ausgestellt vom Standesamt der Gemeinde Varel-Land unter der Nummer
42/1945.  Als  Eltern  sind  dort  aufgeführt  der  Vater  „Alexander  Iwanowitsch  Grizenko,
Fabrikarbeiter, zur Zeit Soldat, wohnhaft in Herrenhausen“ sowie die Mutter „Valentine Grizenko,
geborene Rizejewa, wohnhaft in Herrenhausen“. Eine Meldekarte der Gemeinde Varel-Land ist für
die Eltern im Stadtarchiv Varel nicht überliefert.
Das Kind wurde nicht in Varel, sondern am 22. April 1945 auf dem Neuen Friedhof in Wiefelstede
(Landkreis Ammerland) bestattet.  Im Bestattungsnachweis Wiefelstede sind noch weitere Details
überliefert. Der Sterbefall und das Grab des Kindes wurden nach 1945 im Rahmen der  alliierten
Suchaktionen nach vermissten Ausländern zwar ordnungsgemäß und korrekt gemeldet, jedoch nicht
in die später ab Anfang der 1950er Jahre nach dem Gräbergesetz erstellten amtliche Gräberliste der
Gemeinde Wiefelstede übernommen und unter dauerhaften Schutz gestellt. Dies war eine Folge der
damaligen und bis Mitte der 1960er Jahre praktizierten Auslegung des Gräbergesetzes, nach der die
Gräber der Kinder von Zwangsarbeiterinnen NICHT unter das Gesetz fielen.

Abb.: Sterbeurkunde 1945 der Gemeinde Varel-Land (Abschrift von 1949). Arolsen Archives.

02.12.2025 © Holger Frerichs Seite 27



MEMO „Ostarbeiter“ (zivile Zwangsarbeitskräfte aus der UdSSR) in Varel 1942 bis 1945

Abb.: Bestattungsnachweis Wiefelstede (Abschrift von 1949). Arolsen Archives.
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19./22. Juni 1944:
Bestattung totgeborener Sohn des Ehepaars Waretzki in Varel

Am 19.  Juni  1944  wurde  im  Krankenhaus  Varel  dem aus  der  Ukraine  stammenden  Ehepaar
Waretzki ein Sohn tot geboren und am 22. Juni 1944 „still“ auf dem evangelisch-lutherischen
Friedhof in Varel, Oldenburger Straße, in der Grablage Feld I, Reihe 11, 97 bis 99 Fuß östliche
Länge, bestattet. Die Sterbeurkunde wurde ausgestellt vom Standesamt der Stadt Varel unter der
Nummer  76/1945.  Weitere  Einzelheiten  zur  Herkunft  und  zum  „Arbeitseinsatz“  der  Familie
Waretzki bei der Firma Jan Meyer, Varel, der in Varel vollzogenen katholischen Taufe ihrer 1943
geborener Tochter Halina sowie den Verbleib des Grabes des tot geborenen Sohnes siehe Hinweis
zu Halina in dieser Chronik. 

Abb.: Auszug aus Kirchenbuch Varel, Jahrgang 1944.  
Korrekter Geburtsname der Mutter Anastasia ist Rosmowna.

Juli 1944: Verordnung über „Volkstumsabzeichen“ für „Ostarbeiter“

Abb.: „Jeversches Wochenblatt“, 28. August 1944.
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6. September 1944:
Sterbefall und Bestattung Iwan Abranowitsch in Varel

Am 6. September 1944 verstarb im Krankenhaus Varel der Arbeiter Iwan Abranowitsch, geboren
laut  Sterbeurkunde  am  20.  Dezember  1873  in  „Milaischiki/Rußland“.  Als  Todesursache  ist
Lungenentzündung und Herzschwäche angegeben.

Die Sterbeurkunde wurde ausgestellt vom Standesamt der Stadt Varel unter der Nummer 104/1944.
Iwan Abranowitsch war griechisch-katholischen Glaubens und verheiratet.

Laut  Meldekarte  der  Stadt  Varel  war  er  und  seine  Ehefrau  seit  dem  18.  Februar  1944  als
„Zugführer“ im Reichsbahnlager am Moorhausener Weg 2 gemeldet.15

Er wurde am 9. September 1944 auf dem evangelisch-lutherischen Friedhof in Varel, Oldenburger
Straße, in der Grablage Feld II, Reihe 1, 43 bis 46 ½ Fuß, bestattet.

Das  Grab  wurde  bei  den  alliierten  Suchaktionen  nach  1945  gemeldet,  unter  den  Schutz  des
Gräbergesetzes gestellt, war und ist dauerhaft zu erhalten und in der amtlichen Gräberliste der Stadt
Varel aufgeführt. 

Abb.: Auszug aus Kirchenbuch Varel, Jahrgang 1944.  

15 Ausländerkartei Varel, ID 127 VS (Stadtarchiv Varel).
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8. Januar 1945: Runderlass des Reichsministers des Innern 
zur „Pflege der Gräber ausländischer Zivilarbeiter“

Abb.: Erlass des Reichsminister des Innern vom 8. Januar 1945. 
Niedersächsisches Landesarchiv Oldenburg, Bestand 231-3, Nr. 323.

Polizeiliche Maßnahmen gegen „Ostarbeiter“ in Varel, Februar 1945:

Im Februar 1945 wurde der ukrainische Landarbeiter Egor (Igor?)-Ivan Daniluschkin16, geboren am 17. April 1926,
seit Juli 1942 als Arbeitskraft bei Johann Praß in Varel-Seghorn gemeldet, in Wilhelmshaven in Haft genommen. Er
wurde am 11. März 1945 wieder entlassen und war seit 22. April 1945 als „flüchtig“ gemeldet.

Ebenfalls für Februar 1945 vermerkt die Ausländerkartei Varel eine „polizeiliche Abholung“ und den Abgang nach
„Wilhelmshaven, Lager“ bei der ukrainischen Landarbeiterin  Elena Kosolowa (Kopocroba)17, die bereits bezüglich
einer „Jugendhaft“ im März/April 1943 erwähnt wurde. 

16Ausländerkartei Varel, ID 2729 VL.
17Ausländerkartei Varel, ID 2829 VL.
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24. März 1945:
Sterbefälle und Bestattung „SS-Zöglinge“ 
Iwan Okunew und Nikolaus Anton Alexandrow in Varel

Am  24.  März  1945  wurden  bei  dem  Luftangriff  von  US-Bombern  gegen  den  Fliegerhorst
Bockhorn-Friedrichsfeld dort zwei junge offenbar in der UdSSR geborene Männer getötet, in deren
Sterbeurkunden  und  auch  den  Eintragungen  im  Begräbnisregister  der  Zusatz  „SS-Zögling“  zu
finden ist.
Es handelte sich um den 16jährigen Iwan Okunew, laut Sterbeurkunde geboren am 3. Juni 1926 in
Buchow,  sowie  den  20jährigen  Nikolaus  Alexandrow,  geboren  am  21.  Dezember  1924  in
Tjetjerewinow, beide katholischen Glaubens. 
Die  Sterbeurkunden  wurden  ausgestellt  vom  Standesamt  der  Gemeinde  Varel-Land  unter  den
Nummern 32/1945 (Okunew) und 33/1945.
Es liegen kaum weitere Hinweise zu beiden Jugendlichen vor. Es sind keine Angehörigen in den
Dokumenten  genannt  und  wie  beide  aus  der  Sowjetunion  nach  Deutschland  gelangten  und  in
welchem  Zusammenhang  der  Begriff  „SS-Zögling“  steht  (Zwangsgermanisierte  verschleppte
Jugendliche?) ist bisher völlig ungeklärt.
Für  Okunew  ist  noch  der  Hinweis  „Luftwaffenhelfer“  dokumentiert,  in  einer  Mitteilung  der
Gemeinde Varel-Land vom 25. März 1946 ist für beide „Gefallene“ als „letzte genaue Anschrift“
die Luftwaffen-„Feldpostnummer L 37240 L.P.A. Hamburg I“ erwähnt.
Beide wurden am 28. März 1944 auf dem evangelisch-lutherischen Friedhof in Varel, Oldenburger
Straße, in den Grablagen Feld F, Nr. 422 (später: Ehrenfriedhof, Reihe V, 7. Grab) bei Okunew,
bzw. Feld F, Nr. 423 (später: Ehrenfriedhof, Reihe VI, 10. Grab), bestattet.

Beide Gräber wurden bei den alliierten Suchaktionen nach 1945 gemeldet, unter den Schutz des
Gräbergesetzes gestellt, waren und sind dauerhaft zu erhalten und in der amtlichen Gräberliste der
Stadt Varel aufgeführt. 

Abb.: Auszug aus Kirchenbuch Varel, Jahrgang 1945.  
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28. März 1945:
Sterbefall und Bestattung des „Hilfswilligen“ Iwan Daschenko in Varel

Am  28.  März  1945  verstarb  an  Lungenentzündung  im  Marine-Lazarett  Varel  der  Bauer  und
„russische Hilfswillige“ Iwan Daschenko, geboren am 15. Oktober 1911 in „Reselewka/Rußland“.
Er war verheiratet und katholischen Glaubens. Dies war bis Kriegsende der letzte Sterbefall bzw.
die letzte Bestattung eines sowjetischen Staatsangehörigen in Varel.
Die Sterbeurkunde wurde vom Standesamt der Stadt Varel unter der Nummer 68/1945 ausgestellt.
Wann  und  wie  er  nach  Varel  gelangte  und  wo  er  in  Varel  gemeldet  bzw.  als  „Hilfswilliger“
eingesetzt war, ist nicht überliefert. In seiner Sterbeurkunde ist als Wohnort seiner Ehefrau Maria,
geborene Sidorova die Ortsangabe „Kulow/Iwanowski“eingetragen.
Iwan Daschenko wurde  am 4.  April  1945 „still“  auf  dem evangelisch-lutherischen  Friedhof  in
Varel, Oldenburger Straße, in der Grablage Feld II, Reihe 1, 67 ½ bis 70 Fuß, bestattet.
Das  Grab  wurde  bei  den  alliierten  Suchaktionen  nach  1945  gemeldet,  unter  den  Schutz  des
Gräbergesetzes gestellt, ist dauerhaft zu erhalten und in der amtlichen Gräberliste der Stadt Varel
aufgeführt. 

Abb.: Auszug aus Kirchenbuch Varel, Jahrgang 1945.  

7. April 1945: Verordnung zur „Besserstellung“ der „Ostarbeiter“

Abb.: „Jeversches Wochenblatt“, 13. April 1945.
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Nach der Befreiung im Mai 1945

Am 4. Mai 1945 kapitulierten die deutschen Wehrmachtsverbände in Nordwestdeutschland,  den
Niederlanden und auf den friesischen Inseln. Der Waffenstillstand trat am Morgen des 5. Mai 1945
in Kraft.  Am 6.  Mai  1945 besetzten  kanadische  Verbände das  Gebiet  der  Stadt  Varel  und der
Gemeinde Varel-Land. An dieser Stelle soll nur kurz skizziert werden, wie der weitere Weg der aus
der ehemaligen UdSSR (Sowjetunion) stammenden Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen nach
Kriegsende war: 
Sie wurden nach der Befreiung von den Alliierten als „Displaced Persons“ (DP's) registriert. Für
ihre  Versorgung,  Unterbringung  und  die  geplante  rasche  Repatriierung  waren  die  alliierten
Militärregierungen bzw. die zur Betreuung der DP's gegründeten internationalen Organisationen
UNRRA (bzw. später  IRO) zuständig.  Im Landkreis  Friesland existierten  im Zeitraum Mai bis
August  1945  ein  sowjetisches  DP-Camp  in  Bockhorn-Friedrichsfeld,  in  Sande-Neufeld  sowie
unmittelbar hinter der Kreisgrenze im Landkreis Wittmund das Camp Marx-Barge.
Die  aus  Sicht  der  Deutschen  bevorzugte  Behandlung  ihrer  früheren  Opfer  durch  die
Besatzungsmächte,  was Ernährung,  Bekleidung o.ä.  betraf,  einzelne  örtliche  Racheaktionen und
Morde  von  nun  befreiten  ehemaligen  sowjetischen  Kriegsgefangenen  wie  auch  sowjetischen
Zivilarbeitskräften gegen vormalige deutsche Peiniger oder auch Eigentumsdelikte im Umfeld der
Lager führten in der deutschen Bevölkerung rasch dazu, dass man das an den Sowjetbürgern kurz
zuvor jahrelang verübte Unrecht vergaß und sich selbst nun in einer „Opferrolle“ fühlte. 
Man  rechnete  das  Verbrechen  der  Zwangsarbeit  und  unmenschlichen  Behandlung  der
Zwangsarbeiter durch Deutsche gegen die nach der Befreiung erfolgten Übergriffe der ehemaligen
Zwangsarbeiter  auf.  Vermutlich  spielten  auch die  aus  der  nationalsozialistischen Vergangenheit
übernommenen  stereotypischen  Vorurteilsmuster  gegenüber  „Russen“  weiterhin  eine  Rolle.  So
wurde in manchen Teilen der nach 1945 entstandenen heimatkundlichen Geschichtsschreibung von
der unmittelbaren Nachkriegszeit ein verzerrtes Bild gezeichnet, das von Übertreibungen geprägt
und  gelegentlich  ein  geradezu  apokalyptisches  Bild  raubender  und  plündernder  „Horden“
ehemaliger „Fremdarbeiter“ postuliert. 

Für die sowjetischen Bürger selbst war die weitere Zukunft oft ungewiss.
Die stalinistische Sowjetunion bestand gegenüber den westlichen Alliierten auf der vollständigen
Repatriierung  ihrer  Staatsbürger  unabhängig  von  deren  Willen  oder  Bereitschaft,  dorthin
zurückkehren. Für das stalinistische Regime in der UdSSR galten die eine deutsche Gefangenschaft
bzw.  die  Zwangsverschleppung  nach  Deutschland  überlebenden  sowjetischen  Kriegsgefangenen
oder zivilen Zwangsarbeitskräfte zunächst als mögliche „Kollaborateure“ mit den Deutschen. Die
sowjetische  Regierung  richtete  für  die  Heimkehrer  mehrere  vom  sowjetischen  Geheimdienst
betriebene sogenannte  „Filtrationslager“  ein,  in  der  entsprechende „Überprüfungen“ stattfanden.
Lag ein entsprechender Nachweis oder oft nur „Verdacht“ vor, folgte für manche Heimkehrer der
Gang in ein sowjetisches Straflager oder im Einzelfall noch gravierendere Folgen.
Nicht wenige sowjetische DPs, die z.B. aus den damals  noch zur UdSSR zählenden baltischen
Staaten stammten, wehrten sich teils mit Gewalt gegen eine Rückführung in die UdSSR, zunächst
ohne  Unterstützung  der  westlichen  Alliierten.  Dies  änderte  sich  angesichts  der  beschriebenen
Umstände aber, somit blieben einige ehemalige Sowjetbürger in Deutschland. 
Die Frage der Entschädigung der sowjetischen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen für das
erlittene  Unrecht  blieb  bis  in  die  jüngste  Vergangenheit  eine  Frage,  die  erst  um  die
Jahrtausendwende,  also  über  fünf  Jahrzehnte  nach  Kriegsende,  eine  allerdings  nicht  immer
zufrieden  stellende  Antwort  durch  die  deutsche  Seite  fand,  für  viele  Opfer  aber  bereits  aus
biologischen Gründen zu spät kam.
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Ankunftsdaten und Gesamtzahl Zwangsarbeiter aus der UdSSR
in der Stadt Varel und in der Gemeinde Varel-Land

Die Mindestanzahl ziviler sowjetischer Zwangsarbeitskräfte, die während des Zweiten Weltkrieges
im  Gebiet  der  Stadt  Varel  und  der  Gemeinde  Varel-Land  lebten  bzw.  an  den  verschiedenen
Arbeitsstätten  eingesetzt  wurden,  lässt  sich  annähernd  aus  dem  laut  Ausländerkartei  Varel
gemeldeten  Zuzug  sowjetischer  Bürger  (Stadt  Varel  und  Gemeinde  Varel-Land)  im  Zeitraum
zwischen dem 1. September 1939 und 8. Mai 1945 errechnen. 
Die Ausländer-Meldekartei Varel 1939 bis 1945, zunächst im Keller des Rathauses Varel gelagert,
wurde 2008 in das Stadtarchiv am Neumarktplatzplatz überführt und das Originalmaterial von Peter
Haukenfrers, damals Mitarbeiter im Archiv Heimatverein Varel, in einer digitalen Datei erfasst, die
seither  unter  Beachtung  der  datenschutzrechtlichen  Bestimmungen  für  entsprechende
Nachforschungen und Auskünfte zur Verfügung steht.

Abb.: Peter Haukenfrers, Heimatverein Varel, bei Erfassungsarbeiten
der Ausländer-Meldekarte im Stadtarchiv Varel. 
Originalmaterial und Gliederung des Bestandes.
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Die  Gesamtzahl  der  Zwangsarbeiter*innen  aus  den  besetzten  Gebieten  der  UdSSR  (Russland,
Weißrussland, Ukraine), die während des Zweiten Weltkrieges im Gebiet der Stadt Varel und der
Gemeinde Varel-Land gemeldet waren, beträgt nach Auswertung der Ausländerkartei Varel:  
737 Männer und Frauen. 

Nicht berücksichtigt sind die auf den elterlichen Meldekarten vermerkten Kinder.

440 (knapp 60%) waren primär in der Gemeinde Varel-Land, 297 in der Stadt Varel angemeldet. 

Da  es  aus  verschiedenen  Gründen  möglicherweise  vereinzelte  Lücken  in  der  überlieferten
Ausländerkartei Varel gibt, kann die tatsächliche Zahl etwas höher sein.

Die zeitliche Verteilung der Anmeldedaten ergibt folgendes Bild:

Zuzugsdatum Stadt Varel Gemeinde
Varel-Land

Gesamt

1941 2 6 8
1942 Januar bis März 0 12 12
1942 April bis Juni 4 96 100
1942 Juli bis September 44 135 179
1942 Oktober bis Dezember 44 6 50
1943 Januar bis März 5 36 41
1943 April bis Juni 26 47 73
1943 Juli bis September 12 15 27
1943 Oktober bis Dezember 3 8 11
1944 Januar bis März 72 23 95
1944 April bis Juni 24 8 32
1944 Juli bis September 17 22 39
1944 Oktober bis Dezember 12 6 18
1. Januar bis 8. Mai 1945 29 16 45
Keine / unklare Angaben 3 4 7

SUMME 297 440 737
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Arbeitsstätten Zwangsarbeiter*innen aus der UdSSR
in der Stadt Varel und in der Gemeinde Varel-Land

In der Ausländerkartei (Meldekarten) unter der Rubrik „Arbeitgeber“ wird bei den 297 sowjetischen
Zwangsarbeiter*innen,  die mit  Unterkunft  in der  Stadt Varel angemeldet wurden, in 57 Fällen
keine  Angabe  gemacht,  ansonsten  sind  u.a.  folgende  Firmen  und  Arbeitsstellen  aufgeführt  (in
Klammern Zahl der Personen): 

- Maschinenfabrik Heinen, Achternstraße (50), 
- Reichsbahn, Moorhausener Weg 2 (46),
- Firma Jan Meyer, Am Hafen 37 (32),
- Firma Tameling und Stöve, Bahnhofstraße 18 (22),
- Ziegelei Gerhard Brumund, Christiansburg 2 (13),
- Firma Wilhelm Meyer (13),
- Möbelfabrik Georg Tietjen, Lange Straße 25 (12),
- Krankenhaus Varel, Bleichenpfad (8),
- Firma Gustav Klauß, Schlossstraße 3 (6),
- Firma Edel und Co. (4), Firma Kengelbach (4), und einige mehr.

Untergebracht  waren  die  in  der  Stadt  gemeldeten  „Ostarbeiter“  in  den  dort  befindlichen
Gemeinschafts- bzw. Firmenlagern.
Für die in der  Gemeinde Varel-Land angemeldeten 440 Zwangsarbeiter*innen aus der UdSSR
lassen sich ebenfalls nähere Angaben über die Arbeitgeber machen. Es muss darauf hingewiesen
werden, dass sich auf dem Gebiet der Gemeinde Varel-Land Gemeinschaftslager befanden, deren
Bewohner*innen auf Arbeitsstätten in der Stadt Varel tätig wurden
Hauptarbeitgeber  für  die  in  der  Gemeinde  Varel-Land  gemeldeten  „Ostarbeiter“  war  das
Motorenwerk Varel-Neuenwege mit 84 Personen. Unter den vielen landwirtschaftlichen Betrieben
in der Gemeinde Varel-Land werden mehrfach genannt:

- Emil Gerdes in Spohle (23),
- Günther Praß in Jeringhave (9),
- Gerhard Eilers  in Altjührden (8),
- Friedrich Theilen in Rotenhahn/Jeringhave (7),
- Johann Warntjen in Grünenkamp (6).

Mit  Aufnahme  der  Ostarbeiter*innen  in  die  deutsche  Krankenversicherung  im  August  1942
mussten  die  „Arbeitgeber“  ihre  Beschäftigten  bei  der  Allgemeinen  Ortskrankenkasse  für  den
Landkreis  Friesland  in  Jever  bzw.  bei  der  Landkrankenkasse  für  das  Land  Oldenburg,
Verwaltungsstelle Jever, anmelden. 
Nach dem Kriegsende stellten beide Kassen im Rahmen alliierter Suchaktionen vollständige Listen
der bei ihnen 1939 bis 1945 versicherten Ausländer zusammen. 
Die Listen sind im Arolsen Archives überliefert. 
Aufgeschlüsselt nach Arbeitgebern,  lassen sich für jeden gewerblichen oder landwirtschaftlichen
Betrieb, Privathaushalt, öffentliche Einrichtungen oder staatliche Stellen in der Stadt Varel und der
Gemeinde Varel-Land Personalangaben, Zahl sowie Beschäftigungsdauer der bei der AOK oder
Landkrankenkasse angemeldeten Ausländer*innen nachvollziehen. 
Die  Liste  der  Landkrankenkasse  umfasst  z.B.  insgesamt  2381 Namen,  davon 1303 Namen  bei
Arbeitgebern  im  Bereich  Varel  /  Friesische  Wehde.  Da  verschiedene  Personen  bis  1945  die
Arbeitsplätze wechselten, sind Mehrfachnennungen pro Person vorhanden, die Listen lassen keinen
unmittelbaren Rückschluss auf die Gesamtzahl aller Beschäftigten zu. 
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Auch  sind  bei  verschiedenen  Arbeitgebern  Differenzen  zu  den  Zahlen  der  Ausländerkartei
(Meldekarten)  festzustellen:  So werden z.B.  in  der  AOK-Liste  für  die  Maschinenfabrik  Heinen
insgesamt 72 Namen von Arbeitskräften aufgeführt, davon 30 als „Russen“ (Meldekartei 50!).

Verfolgungsmaßnahmen gegen Zwangsarbeiter*innen aus der UdSSR 
in der Stadt Varel und der Gemeinde Varel-Land

In  den  im  Niedersächsischen  Landesarchiv  Oldenburg  zeitlich  und  inhaltlich  unvollständig
überlieferten  Tagesmeldungen  der  Gestapo-Dienststelle  in  Wilhelmshaven  finden  sich  keine
Berichte über staatspolizeiliche Aktionen gegen zivile „Ostarbeiter/innen“ in Varel. 
Einige Hinweise auf Verfolgungsmaßnahmen geben jedoch die Eintragungen in der Ausländerkartei
Varel bzw. im Insassen-Register des Gefängnisses in Varel,18  die bereits dokumentiert wurden.

Gräber der zivilen Zwangsarbeiter*innen aus der UdSSR 
auf dem Friedhof in Varel

In den beiden Standesämtern der Stadt Varel sowie der Gemeinde Varel-Land sind die Sterbefall-
urkunden der in beiden Zuständigkeitsgebieten zwischen September 1939 und Mai 1945 erfolgten
Sterbefälle sowjetischer Staatsbürger zu finden. 

Über die Zahl und Lage der Grabstätten der in diesem Zeitraum verstorbenen sowjetischen Staats-
bürger auf dem evangelisch-lutherischen Friedhof in Varel, Oldenburger Straße, dem gemeinsamen
und  einzigen  Friedhof  für  beide  Vareler  Kommunen,  geben  das  Bestattungsregister  und
Grablagenverzeichnis im Pfarrarchiv Varel entsprechende Auskunft.

Die entsprechenden Sterbefälle und/oder Bestattungen sind in der vorstehenden Chronik vollständig
dokumentiert.

Ergänzende Details lassen sich aus den im Zusammenhang mit den insbesondere 1946, 1947 und
1949 erfolgten umfangreichen  Meldungen der Vareler Dienststellen und Institutionen gegen-
über  den  alliierten  Dienststellen  bzw.  dem  Internationalen  Suchdienst  im  Rahmen  der
Suchaktionen nach vermissten Ausländern entnehmen. 
Diese Archivalien werden verwahrt 
a) im Arolsen Archives (größtenteils digitalisiert und online zugänglich)
https://collections.arolsen-archives.org/de/search
b) in korrespondieren Beständen im Niedersächsischen Landesarchiv Oldenburg (Akten Landkreis
Friesland)
https://www.arcinsys.niedersachsen.de/arcinsys/start.action
c) im Stadtarchiv Varel (Akten der Stadtgemeinde und Gemeinde Varel-Land bis 1972) am Neu-
marktplatz 3a (Heimatmuseum Varel)
https://www.heimatvereinvarel.de/bestaende.html
> siehe Abschnitt: Vareler Stadtarchiv - Dokumente und Unterlagen aus der Verwaltung der Stadt
Varel 
d) im Pfarrarchiv der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Varel,  Schlossplatz 3
https://www.ev-kirche-varel.de/ueber-uns/kirchenbuero 

18 Siehe in der Chronik.
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Schutz und dauerhafte Erhaltung der Grabstellen (Gesetz über die 
Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, kurz Gräbergesetz):19

Die in Varel befindlichen Gräber sowjetischen Staatsbürger mit Sterbedaten zwischen September
1939 bis Mai 1945 (sowie bei sowjetischen DP's mit Sterbedatum bzw. Bestattungsdatum ab Mai
1945 bis einschließlich 30. Juni 1950) unterliegen in der Regel dem Schutz des deutschen „Gräber-
gesetzes“. 
Es  schreibt  vor,  dass  diese  Gräber  der  „Opfer  von  Krieg  und  Gewaltherrschaft“  dauerhaft  zu
erhalten und aus öffentlichen Mitteln zu pflegen sind. 
Eine entsprechende Gräberliste führt die nach Gräbergesetz rechtlich zuständigen Stadtverwaltung
Varel,  die  entsprechende Auskünfte  erteilen kann.  Auch beim Friedhofsträger,  der  evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde Varel, sind ergänzend entsprechende Unterlagen vorhanden.

Eine detaillierte Dokumentation zu den genannten Sachverhalten findet sich in dem Abschnitt Varel
einer  Veröffentlichung des Verfassers,  die  im Zusammenhang eines  Projektes  des Volksbundes
Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Bezirk Weser-Ems, und des Schlossmuseums in Jever, erschienen
ist.  Der entsprechende Abschnitt  dieser nicht  im Buchhandel  erschienenen,  sondern nur für be-
stimmte Adressaten zugänglichen Dokumentation ist online auf der Webseite des Heimatvereins
Varel einsehbar:

https://www.heimatvereinvarel.de/archiv.html 
> Archiv > Themen
>  1933 bis 1946 Varel in der NS-Zeit, Kriegsende und Besatzungszeit 
>  Buch 2023 Frerichs Ausländergräber 1939_50 Auszug Varel_compressed.pdf

19 https://www.gesetze-im-internet.de/gr_bg/BJNR005890965.html (letzter Zugriff 28.4.2025).
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Exkurs: Der bisher ungelöste „Fall“ des unbekannten Grabes 
(nach dem 6. Mai 1945) von Nikolaus Kolowitz (Hafenstraße / Vareler Hafen ?) 
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Abb. Seite 39 bis 41: Meldungen Stadtverwaltung und Standesamt Varel zum Fall Kolowitz (Arolsen Archives und
Niedersächsisches Landesarchiv Oldenburg) und 1949 nachträglich ausgestellte Sterbeurkunde (Arolsen Archives).

Abb.: „Nordwest-Zeitung – Mein Varel“, 22. März 2002.
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Abb.: „Nordwest-Zeitung“,
17. Mai 2008.
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Abb.: „Nordwest-Zeitung“, 23. September 2009.
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